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Satzung der WohnungsgenossenschaŌ BiƩerfeld e.G. 
 
I. Firma und Sitz der GenossenschaŌ 
 
§1 Firma und Sitz 
 
Die GenossenschaŌ für die Firma WohnungsgenossenschaŌ BiƩerfeld e.G.. Sie hat ihren Sitz in OT 
BiƩerfeld, J.-R.-Becher-Straße 4 – 06749 BiƩerfeld-Wolfen. 
 
II. Gegenstand der GenossenschaŌ 
 
§2 Gegenstand 
 

(1) Zweck der GenossenschaŌ ist vorranging eine gute, sichere und sozial verantwortbare 
Wohnungsversorgung der Mitglieder der GenossenschaŌ. 

(2) Die GenossenschaŌ kann Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen bewirtschaŌen, 
errichten, erwerben und betreuen. Sie kann alle im Bereich der WohnungswirtschaŌ, des 
Städtebaues und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen. Hierzu gehören 
GemeinschaŌsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Räume für Gewerbebetriebe, 
soziale, wirtschaŌliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen. 

(3) Die Ausdehnung des GeschäŌsbetriebes auf Nichtmitglieder ist nicht zugelassen. 
 

III. MitgliedschaŌ 
 
§3 Mitglieder 
 
Mitglieder können werden 
 

(a) Einzelpersonen 
(b) PersonengesellschaŌen des Handelsrechts sowie jurisƟsche Personen des privaten und 

öffentlichen Rechts. 
 

§4 Erwerb der MitgliedschaŌ 
 

(1) Zum Erwerb der MitgliedschaŌ bedarf es einer vom Bewerber zu unterzeichnende Erklärung, 
die den Erfordernissen des GenossenschaŌsgesetzes entsprechen muss. Über die Aufnahme 
beschließt der Vorstand. 

(2) Die MitgliedschaŌ entsteht durch Eintragung in die vom Vorstand zu führende Mitgliederliste. 
 

§5 EintriƩsgeld 
 

(1) Bei der Aufnahme ist ein EintriƩsgeld von 30,00 Euro zu zahlen. 
(2) Das EintriƩsgeld ist zu erlassen: 

- dem EhegaƩen und den minderjährigen Kindern eines Mitglieds 
- dem die MitgliedschaŌ fortsetzenden Erben. 

(3) Einem Beitretenden, der bereits Mitglied einer anderen WohnungsgenossenschaŌ ist, kann 
das EintriƩsgeld auf Antrag erlassen werden. 
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§6 Beendigung der MitgliedschaŌ 
 
Die MitgliedschaŌ endet durch: 
 

(a) Kündigung 
(b) Übertragung des GeschäŌsguthabens 
(c) Tod 
(d) Auflösung oder Erlöschen einer jurisƟschen Person oder einer PersonengesellschaŌ des 

Handelsrechts 
(e) Ausschluss 

 
§7 Kündigung der MitgliedschaŌ 
 

(1) Das Mitglied kann zum Schluss eines GeschäŌsjahres durch Kündigung seinen AustriƩ aus der 
GenossenschaŌ erklären. 

(2) Die Kündigung muß 3 Monate vor Jahresschluss schriŌlich erfolgen und bis zum 30.September 
des GeschäŌsjahres vorliegen. 

(3) Das Mitglied hat ein auf einen Monat befristetes außerordentliches Kündigungsrecht nach 
Maßgabe von §67a GenG, wenn die Mitgliederversammlung 
(a) eine wesentliche Änderung des Gegenstandes der GenossenschaŌ, 
(b) die Erweiterung der Verpflichtung der Mitglieder zur Leistung von Nachschüssen, 
(c) die Verlängerung der Kündigungsfrist über 3 Monate hinaus, 
(d) die Erweiterung der Verpflichtung zur Inanspruchnahme von Einrichtungen oder anderen 

Leistungen der GenossenschaŌ oder zur Erbringung von Sach- und Dienstleistungen 
beschließt. 

(4) Das Mitglied scheidet aus der GenossenschaŌ zu dem in der Liste der Mitglieder vermerkten 
Jahresabschluss aus. Bei verspäteter Eintragung jedoch erst mit dem Schluss des Jahres, in dem 
die Eintragung bewirkt wird. 

 
§8 Übertragung des GenossenschaŌsguthabens 

 
(1) Ein Mitglied kann jederzeit sein GeschäŌsguthaben durch schriŌliche Vereinbarung auf einen 

anderen übertragen und hierdurch aus der GenossenschaŌ ohne Auseinandersetzung 
ausscheiden.  
Die Übertragung bedarf der ZusƟmmung des Vorstandes. Als Zeitpunkt des Ausscheidens gilt 
der Tag der Eintragung in der Mitgliederliste. 

(2) Ist der Erwerber nicht Mitglied der GenossenschaŌ, so muß er die MitgliedschaŌ erwerben. Ist 
der Erwerber bereits Mitglied, so ist das GeschäŌsguthaben des Ausgeschiedenen seinem 
GeschäŌsguthaben zuzuschreiben.  
Wird durch sie Zuschreibung der Betrag der bisher übernommenen GeschäŌsanteile 
überschriƩen, so hat der Erwerber entsprechend der Höhe des neuen GeschäŌsguthabens 
einem oder mehrerer Anteile zu übernehmen. 

 
§9 Beendigung der MitgliedschaŌ im Todesfall 

 
SƟrbt ein Mitglied, so geht die MitgliedschaŌ auf die Erben über. Sie endet jedoch mit dem Schluss 
des GeschäŌsjahres, in dem der Erbfall eingetreten ist. Mehrere Erben können das Wahlrecht zur 
Mitgliederversammlung nur durch einen gemeinschaŌlichen Vertreter ausüben. 
 

§10 Beendigung der MitgliedschaŌ durch Auflösung oder Erlöschen einer jurisƟschen Person oder  
       HandelsgesellschaŌ 
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Wird eine jurisƟsche Person oder eine HandelsgesellschaŌ aufgelöst, oder erlischt sie, so endet die 
MitgliedschaŌ mit dem Schluss des GeschäŌsjahres, in dem die Auflösung oder das Erlöschen 
wirksam geworden ist. 
Führt die Auflösung oder das Erlöschen zu einer Gesamtrechtsnachfolge, so setzt der 
Gesamtrechtsnachfolger die MitgliedschaŌ bis zum Schluss des GeschäŌsjahres fort. 

 
§11 Ausschließung eines Mitgliedes 
 

(1) Ein Mitglied kann zum Schluss des GeschäŌsjahres aus der GenossenschaŌ ausgeschlossen 
werden, 
(a) wenn es nicht mehr die Fähigkeit besitzt, öffentliche Ämter zu bekleiden, an öffentlichen 

Wahlen teilzunehmen oder gewählt zu werden, oder ihm als Ausländer die 
Aufenthaltsgenehmigung entzogen wird, das gilt sinngemäß für die zur gesetzlichen 
Vertretung jurisƟscher Personen berufenen Organe sowie für die vertretungsberechƟgen 
GesellschaŌer von PersonengesellschaŌen, 

(b) wenn es trotz zweimaliger schriŌlicher Aufforderung unter Androhung des Ausschlusse 
nicht innerhalb von 3 Monaten die ihm nach Gesetz, Satzung oder Vertrag der 
GenossenschaŌ gegenüber obliegenden Verpflichtungen erfüllt. Dies gilt insbesondere 
dann, wenn dadurch die Gefahr einer erheblichen BeeinträchƟgung des Ansehens der 
GenossenschaŌ, ihrer Leistungsfähigkeit oder der Belange ihrer Mitglieder herbeigeführt 
wird, 

(c) wenn es in anderer Weise durch ein genossenschaŌswidriges Verhalten schuldhaŌ, bei 
verminderter Zurechnungsfähigkeit oder bei Unzurechnungsfähigkeit unzumutbar das 
Ansehen oder die wirtschaŌlichen Belange der GenossenschaŌ oder ihrer Mitglieder 
schädigt oder zu schädigen versucht, 

(d) wenn über sein Vermögen Konkurs oder ein gerichtliches Vergleichsverfahren eröffnet 
wird, 

(e) wenn es unbekannt verzogen oder sein Aufenthalt länger als 6 Monate unbekannt ist, 
(f) wenn die satzungsmäßigen Voraussetzungen für die Aufnahme in die GenossenschaŌ nicht 

vorhanden waren oder nicht mehr vorhanden sind. 
(2) Der Ausschluss erfolgt durch Beschluss des Vorstandes. Dem auszuschließenden Mitglied ist 

vorher Möglichkeit zu geben, sich zu dem Ausschluss zu äußern. Der Ausschluss wird durch die 
Mitgliederversammlung bestäƟgt. 

(3) Der Ausschließungsbeschluss ist dem Ausgeschlossenen unverzüglich vom Vorstand durch 
eingeschriebenen Brief mitzuteilen. 

(4) Der Ausgeschlossene kann innerhalb eines Monats nach Eingang des 
Ausschließungsbeschlusses durch einen an den Vorstand gerichteten eingeschriebenen Brief 
gegen den Ausschluss Berufung einlegen. Über die Berufung entscheidet der Aufsichtsrat. 

 
§12 Auseinandersetzung 
 

(1) Mit dem Ausgeschiedenen hat sich die GenossenschaŌ auseinanderzusetzen. Maßgebend ist 
die Bilanz, die für das GeschäŌsjahr, zu dessen Ende das Mitglied ausgeschieden ist (§34 
Buchst. C) zutriŏ. 

(2) Der Ausgeschiedene kann lediglich sein Auseinandersetzungsguthaben, nicht auch einen Anteil 
an den Rücklagen und dem sonsƟgen Vermögen der GenossenschaŌ verlangen. Das 
Auseinandersetzungsguthaben wird berechnet nach dem GeschäŌsguthaben des Mitgliedes 
(§17 Abs.7). 

(3) Das Auseinandersetzungsguthaben ist dem Ausgeschiedenen binnen 6 Monaten seit dem Ende 
des GeschäŌsjahres zu dem das Ausscheiden erfolgt ist, auszuzahlen. Die Auszahlung soll 
innerhalb von 2 Wochen nach Feststellung der Bilanz (Abs.1) in der GeschäŌsstelle der 
GenossenschaŌ erfolgen. Der Ausgeschiedene kann jedoch die Auszahlung nicht vor Ablauf 
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von 6 Monaten nach seinem Ausscheiden und nicht vor Feststellung der Bilanz verlangen. 
Soweit die Feststellung der Bilanz erst nach Ablauf von 6 Monaten nach Ausscheiden des 
Mitgliedes erfolgt, ist das Auseinandersetzungsguthaben von Beginn des 7. Monats an mit 4 
Prozent zu verzinsen. Der Anspruch auf Auszahlung verjährt nach zwei Jahren. 

(4) Weist die der Auseinandersetzung zugrundeliegende Bilanz einen Verlust aus, der die 
GeschäŌsguthaben und die gesetzlichen Rücklagen übersteigt, so hat der Ausgeschiedene den 
auf ihn enƞallenden Anteil an die GenossenschaŌ zu zahlen. Dieser Anteil wird nach dem 
Verhältnis der HaŌsumme des Ausgeschiedenen zur GesamthaŌsumme aller Mitglieder 
einschließlich der zum Schluss des gleichen GeschäŌsjahres Ausgeschiedenen (§19) 
beschränkt. Der Ausgeschiedene ist auch dann zur Verlustdeckung heranzuziehen, wenn der 
Verlust auf Rechnung vorgetragen wird. Die Auseinandersetzungsforderung der 
GenossenschaŌ wird 2 Wochen nach der Mitgliederversammlung, die die Bilanz festgestellt 
hat, fällig.  

 
IV. Rechte und Pflichten der Mitglieder 

 
§13 Rechte der Mitglieder 

 
(1) Alle Mitglieder üben Ihre Rechte in Angelegenheiten der GenossenschaŌ durch 

Beschlussfassung in der Mitgliederversammlung aus. 
(2) Aus den Aufgaben der GenossenschaŌ ergibt sich insbesondere das Recht jedes Mitgliedes auf 

Inanspruchnahme von Dienstleistungen und Einrichtungen der GenossenschaŌ nach den dafür 
getroffenen BesƟmmungen sowie das Recht auf Teilnahme an sonsƟgen Vorteilen, die die 
GenossenschaŌ ihren Mitgliedern gewährt, nach Maßgabe der folgenden 
SatzungsbesƟmmungen und der gemäß §28 aufgestellten Grundsätze. 

(3) Das Mitglied ist aufgrund der MitgliedschaŌ vor allem berechƟgt, 
(a) weitere GeschäŌsanteile zu übernehmen (§17), 
(b) das SƟmmrecht in der Mitgliederversammlung auszuüben (§30), 
(c) in einer vom zehnten Teil der Mitglieder unterschriebenen Eingabe die Berufung einer 

Mitgliederversammlung oder die Ankündigung von Gegenständen zur Beschlussfassung in 
einer bereits einberufenen Mitgliederversammlung zu fordern (§32 Abs.3), 

(d) die Ernennung oder Abberufung von Liquidatoren in einer vom zehnten Teil der Mitglieder 
unterschriebenen Eingabe bei Gericht zu beantragen (§44 Abs. 2), 

(e) AuskunŌ in der Mitgliederversammlung zu verlangen (§36), 
(f) Am Bilanzgewinn der GenossenschaŌ teilzunehmen (§40), 
(g) das GeschäŌsguthaben durch schriŌliche Vereinbarung auf einen anderen zu übertragen 

(§8), 
(h) den AustriƩ aus der GenossenschaŌ zu erklären (§7), 
(i) freiwillig übernommene GeschäŌsabteile nach Maßgabe von §18 zu kündigen, 
(j) die Zahlung des Auseinandersetzungsguthabens gemäß §18 zu fordern, 
(k) Einsicht in die NiederschriŌ über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung zu nehmen 

sowie auf seine Kosten eine AbschriŌ des in der GeschäŌsstelle ausgelegten 
Jahresabschlusses und der Bemerkungen des Aufsichtsrates zu fordern, 

(l) die Mitgliederliste einzusehen. 
 
§14 Recht auf wohnliche Versorgung 
 

(1) Die Nutzung einer GenossenschaŌswohnung oder einer Wohnung in der Rechtsform des 
Wohneigentums bzw. Dauerwohnrechts stehen in erster Linie Mitgliedern der GenossenschaŌ 
zu. 

(2) Ein Anspruch des einzelnen Mitgliedes kann aus dieser BesƟmmung nicht abgeleitet werden. 
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§15 Überlassung und Zuweisung von Wohnungen und Eigenheimen 
 

(1) Die Überlassung einer GenossenschaŌswohnung begründet ein dauerhaŌes Nutzungsrecht 
des Mitgliedes. 

(2) Das Nutzungsverhältnis an einer GenossenschaŌswohnung kann während des Bestehens der 
MitgliedschaŌ nur unter den im Nutzungsvertag festgesetzten Bedingungen aufgehoben 
werden. 

 
§16 Pflichten der Mieter 
 

(1) Aus der MitgliedschaŌ ergibt sich die Verpflichtung, zur Auĩringung der von der 
GenossenschaŌ zur Erfüllung Ihrer Aufgaben benöƟgten EigenmiƩel beizutragen durch: 
(a) Übernahme von GeschäŌsanteilen nach Maßgabe des §17 und fristgemäße Zahlung 

hierauf, 
(b) Teilnahme am Verlust (§41), 
(c) Weitere Zahlungen gemäß Beschluss der Mitgliederversammlung nach Auflösung der 

GenossenschaŌ bei Mitgliedern, die Ihren GeschäŌsanteil noch nicht voll eingezahlt haben 
(§87a GenG). 

(2) Das Mitglied ist verpflichtet, für die Errichtung des genossenschaŌlichen Eigentums 
GemeinschaŌshilfe nach Maßgabe von Richtlinien zu leisten, die die Mitgliederversammlung 
beschließt. 

(3) Bei der Erfüllung von Pflichten und der Wahrnehmung von Rechten auch aus abgeschlossenen 
Verträgen sind im Rahmen der genossenschaŌlichen Treuepflicht die Belange der Gesamtheit 
der Mitglieder angemessen zu berücksichƟgen. 

 
V. GeschäŌsanteil, GeschäŌsguthaben und HaŌsumme 
 
§17 GeschäŌsanteile und GeschäŌsguthaben 
 

(1) Das Mitglied beteiligt sich an der GenossenschaŌ aufgrund einer schriŌlichen, unbedingten 
BeitriƩserklärung durch die Übernahme eines oder mehrerer GeschäŌsanteile. Ein 
GeschäŌsanteil wird auf 160,00 EUR festgelegt. 

(2) Jedes Mitglied ist verpflichtet 1 Anteil zu übernehmen. Für den Bezug einer 
GenossenschaŌswohnung sind zu entrichten: 
2-Raumwohnung = 6 GenossenschaŌsanteile  =    960,00 EUR 
3-Raumwohnung = 7 GenossenschaŌsanteile = 1.120,00 EUR 
4-Raumwohnung = 8 GenossenschaŌsanteile = 1.280,00 EUR 
 
Bei der Veränderung des ZuschniƩes der Wohnung zählt bei den GeschäŌsanteilen der 
ursprüngliche Zustand. 

(3) Der erste GeschäŌsanteil ist in voller Höhe mit EURO 160,00 zu entrichten. Bei Neuaufnahmen 
ist entsprechend der finanziellen Lage der GenossenschaŌ auf die Zahlung aller 
GeschäŌsanteile zu orienƟeren. 

(4) Über die Pflichtanteile hinaus können die Mitglieder weitere Anteile übernehmen, wenn die 
vorhergehenden Anteile bis auf den zuletzt neu übernommenen voll eingezahlt sind und der 
Vorstand die Übernahme zugelassen hat. Die Einzahlung wird sofort in voller Höhe geleistet. 

(5) Solange der GeschäŌsanteil nicht voll eingezahlt ist, ist die Dividende dem GeschäŌsguthaben 
gutzuschreiben. 

(6) Die Einzahlung auf die GeschäŌsanteile, vermehrt um zugeschriebene Gewinnanteile, 
vermindert um abgeschriebene Verlustanteile, bilden das GeschäŌsguthaben des Mitgliedes. 

(7) Die Abtretung oder Verpfändung des GeschäŌsguthabens an DriƩe ist unzulässig und der 
GenossenschaŌ gegenüber unwirksam. Eine Aufrechnung des GeschäŌsguthabens durch das 
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Mitglied gegen seine Verbindlichkeiten gegenüber der GenossenschaŌ ist nicht gestaƩet. Für 
das Auseinandersetzungsguthaben gilt §12 der Satzung. 

 
§18 Kündigung freiwillig übernommener Anteile 
 

(1) Das Mitglied kann die Beteiligung mit einem oder mehreren seiner weiteren GeschäŌsanteile 
im Sinne von §17 Abs.4 zum Schluss eines GeschäŌsjahres durch schriŌliche Erklärung 
kündigen, soweit es nicht nach einer Vereinbarung mit der GenossenschaŌ zur Beteiligung mit 
mehreren GeschäŌsanteilen verpflichtet ist oder die Beteiligung mit mehreren 
GeschäŌsanteilen Voraussetzung für eine von dem Mitglied in Anspruch genommene Leistung 
der GenossenschaŌ war. §7 Abs.2 gilt sinngemäß. 

(2) Ein Mitglied, das einzelne GeschäŌsanteile gekündigt hat, kann nur den Teil seines 
GeschäŌsguthabens beanspruchen, der die auf die verbleibenden GeschäŌsanteile geleisteten 
Einzahlungen, vermehrt um zugeschriebene Gewinnanteile, vermindert um abgeschriebene 
Verlustanteile, übersteigt. Für die ErmiƩlung des auszuzahlenden Teils des GeschäŌsguthabens 
gilt §12 sinngemäß. Soweit ein verbleibender GeschäŌsanteil noch nicht voll eingezahlt ist (§17 
Abs.3-6), wird der auszahlungsfähige Teil des GeschäŌsguthabens hiermit verrechnet. 

 
§19 Nachschusspflicht 
 
(1) Die Mitglieder haŌen der GenossenschaŌ mit den übernommenen GeschäŌsanteilen. Sie 

haben beschränkt auf die HaŌsumme Nachschüsse zur Konkursmasse zu leisten. Die 
HaŌsumme beträgt 160,00 EUR. (Festgelegt durch die Mitgliederversammlung) Bei 
Übernahme weiterer Anteile triƩ eine Erhöhung der HaŌsumme nicht ein. 

(2) Die Mitgliederversammlung kann nach Auflösung der GenossenschaŌ beschließen, dass die 
Mitglieder, soweit die erforderlich ist, zur Deckung eines Fehlbetrages i.S. von §87a Abs.1 GenG 
zu weiteren Einzahlungen auf den GeschäŌsanteil verpflichtet sind, sofern sie diesen noch 
nicht voll eingezahlt haben. 

(3) Ein Mitglied kann jedoch zu weiteren Zahlungen nach §87a Abs.2 GenG höchstens bis zu dem 
Betrag in Anspruch genommen werden, der dem Gesamtbetrag seiner GeschäŌsanteile 
entspricht. 

 
VI. Organe der GenossenschaŌ 
 
§20  
 

(1) Die GenossenschaŌ hat als Organe den Vorstand, 
den Aufsichtsrat, 
die Mitgliederversammlung. 

(2) Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrates dürfen GeschäŌe und RechtsgeschäŌe mit 
der WohnungsgenossenschaŌ nur nach vorheriger ZusƟmmung des Vorstandes und des 
Aufsichtsrates abschließen. Der ZusƟmmung des Aufsichtsrates bedarf weiterhin die 
gewerbliche oder freiberufliche TäƟgkeit im selben GeschäŌsbereich wie dem der 
GenossenschaŌ. Die Betroffenen haben bei der Beschlussfassung kein SƟmmrecht. 

 
§21 Vorstand 
 

(1) Der Vorstand besteht mindestens aus 3 Personen. Sie müssen Mitglied der GenossenschaŌ 
sein. 

(2) Die Vorstandsmitglieder werden vom Aufsichtsrat auf die Dauer von 3 Jahren bestellt. Ihre 
Wiederbestellung ist zulässig. Die Bestellung kann vorzeiƟg nur durch die 
Mitgliederversammlung widerrufen werden (§34 Buchst. G).  
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(3) Der Aufsichtsrat kann Mitglieder des Vorstandes bis zur Entscheidung durch die 
Mitgliederversammlung vorläufig ihres Amtes entheben. Der Beschluss bedarf einer Mehrheit 
von drei Vierteln aller Mitglieder des Aufsichtsrates. Die Mitgliederversammlung ist 
unverzüglich einzuberufen. Den vorläufig ihres Amtes enthobenen Mitgliedern des Vorstandes 
ist in der Mitgliederversammlung Gehör zu geben. 

(4) Anstellungsverträge mit hauptamtlichen und nebenamtlichen Vorstandsmitgliedern sollen auf 
die Dauer der Bestellung abgeschlossen werden. Der Aufsichtsratsvorsitzende unterzeichnet 
namens der GenossenschaŌ die Anstellungsverträge mit den Vorstandsmitgliedern. Für die 
Kündigung des Anstellungsverhältnisses eines Vorstandsmitgliedes unter Einhaltung der 
vertraglichen oder gesetzlichen Frist sowie für den Abschluss von AuĬebungsvereinbarungen 
ist der Aufsichtsrat, vertreten durch seinen Vorsitzenden, zuständig. Für die außerordentliche 
Kündigung des Anstellungsvertrages aus wichƟgem Grund (fristlose Kündigung) ist die 
Mitgliederversammlung zuständig. 

 
§22 Leitung und Vertretung der GenossenschaŌ  
 

(1) Der Vorstand leitet die GenossenschaŌ unter eigener Verantwortung. Er hat nur solche 
Beschränkungen zu beachten, die Gesetz und Satzung festlegen. 

(2) Die GenossenschaŌ wird vertreten durch: 
- Ein Vorstandsmitglied in GemeinschaŌ mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem 

Prokuristen 
(3) Vorstandsmitglieder zeichnen für die GenossenschaŌ, indem sie der Firma der GenossenschaŌ 

oder der Benennung des Vorstandes ihre NamensunterschriŌ beifügen. Der Prokurist zeichnet 
in der Weise, dass er der Firma seinen Namen mit einem die Prokura andeutenden Zusatz 
beifügt. 

(4) Ist eine Willenserklärung gegenüber der GenossenschaŌ abzugeben, so genügt die Abgabe 
einem Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. 

(5) Zur Gesamtvertretung befugte Vorstandsmitglieder können einzelne von ihnen zur Vornahme 
besƟmmter GeschäŌe oder besƟmmter Arten von GeschäŌen ermächƟgen. Das gilt sinngemäß 
für Vorstandsmitglieder, die in GemeinschaŌ mit einem Prokuristen die GenossenschaŌen 
vertreten. 

(6) Der Vorstand führt die GeschäŌe der GenossenschaŌ aufgrund seiner Beschlüsse, die mit der 
Mehrheit der abgegebenen SƟmmen zu fassen sind. Er ist mit mehr als 51 Prozent seiner 
Mitglieder beschlussfähig. NiederschriŌen und Beschlüsse sind von allen Vorstandsmitgliedern 
zu unterschreiben. Die Vollständigkeit der NiederschriŌen ist sicherzustellen. 

(7) Der Vorstand gibt sich eine GeschäŌsordnung, die von jedem Mitglied des Vorstandes zu 
unterzeichnen ist. 

(8) Die Mitglieder des Vorstandes sind berechƟgt, an den Sitzungen des Aufsichtsrates 
teilzunehmen, wenn nicht durch besonderen Beschluss des Aufsichtsrates die Teilnahme 
ausgeschlossen wird. In den Sitzungen des Aufsichtsrates hat der Vorstand die erforderlichen 
AuskünŌe über geschäŌliche Angelegenheiten zu erteilen. Bei der Beschlussfassung des 
Aufsichtsrates haben die Mitglieder des Vorstandes kein SƟmmrecht. 

 
§23 Aufgaben und Pflichten des Vorstandes 
 

(1) Die Vorstandsmitglieder haben bei Ihrer GeschäŌsführung die Sorgfalt eines ordentlichen und 
gewissenhaŌen GeschäŌsleiters einer GenossenschaŌ anzuwenden. Über vertrauliche 
Angaben und Geheimnisse der GenossenschaŌ, namentliche Betriebs- oder 
GeschäŌsgeheimnisse, die ihnen durch die TäƟgkeit im Vorstand bekanntgeworden sind, 
haben sie SƟllschweigen zu wahren. 

(2) Der Vorstand ist insbesondere verpflichtet, 
(a) Die GeschäŌe entsprechend genossenschaŌlicher Zielsetzung zu führen, 
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(b) die für einen ordnungsgemäßen GeschäŌsbetrieb notwendigen personellen, sachlichen 
und organisatorischen Maßnahmen rechtzeiƟg zu planen und durchzuführen, 

(c) für ein ordnungsgemäßes Rechnungswesen gemäß §§37 ff. der Satzung zu sorgen, 
(d) über die Zulassung des MitgliedschaŌserwerbs und über die Beteiligung mit weiteren 

GeschäŌsanteilen zu entscheiden, 
(e) die Mitgliederliste nach Maßgabe des GenossenschaŌsgesetzes zu führen, 
(f) im Prüĩericht festgehaltene Mängel abzustellen und dem Prüfungsverband darüber zu 

berichten. 
(3) Der Vorstand hat dem Aufsichtsrat zu berichten über die beabsichƟgte GeschäŌspoliƟk und 

andere grundsätzliche Fragen der Unternehmensplanung (insbesondere die Finanz-, 
InvesƟƟons- und Personalplanung). Der Vorstand hat den Jahresabschluss unverzüglich nach 
der Aufstellung dem Aufsichtsrat vorzulegen. 

(4) Vorstandsmitglieder. Die ihre Pflichten verletzen sind der GenossenschaŌ zu Ersatz des daraus 
entstehenden Schadens als Gesamtschuldner verpflichtet. Sie haben nachzuweisen, dass sie 
die Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaŌen GeschäŌsleiters einer GenossenschaŌ 
angewandt haben. 

(5) Die Ersatzpflicht gegenüber der GenossenschaŌ triƩ nicht ein, wenn die Handlung auf einem 
gesetzmäßigen Beschluss der Mitgliederversammlung beruht. Die Ersatzpflicht wird dagegen 
nicht dadurch ausgeschlossen, dass der Aufsichtsrat die Handlung gebilligt hat. 

 
§24 Aufsichtsrat 
 

(1) Der Aufsichtsrat besteht aus mindestens 3 Mitgliedern. Die Mitgliederversammlung kann eine 
höhere Zahl festsetzen. Die Mitglieder des Aufsichtsrates müssen persönlich Mitglied der 
GenossenschaŌ sein. 

(2) Die Aufsichtsratsmitglieder werden von der Mitgliederversammlung für drei Jahre gewählt. 
Ihre Amtszeit endet mit dem Schluss der Mitgliederversammlung, die über die Entlastung für 
das zweite GeschäŌsjahr nach der Wahl beschließt. Hierbei wird das GeschäŌsjahr, in dem das 
Aufsichtsratsmitglied gewählt wird, nicht mitgerechnet. Wiederwahl ist zulässig. Dauernd 
verhinderte Aufsichtsratsmitglieder sind durch die Mitgliederversammlung abzuberufen und 
durch Wahl zu ersetzen. 

(3) Ist ein Mitglied vorzeiƟg ausgeschieden, so beschränkt sich die Amtsdauer des 
Ausgeschiedenen. 

(4) Dauernd verhinderte Aufsichtsratsmitglieder sind durch die Mitgliederversammlung 
abzuberufen und durch Neuwahl zu ersetzen. Sinkt die Zahl der Mitglieder des Aufsichtsrates 
unter die Mindestzahl (Abs.1) oder unter die für die Beschlussfassung notwendige Anzahl (§27 
Abs.4), so muss unverzüglich eine Mitgliederversammlung einberufen werden, um 
Ersatzwahlen vorzunehmen. 

(5) Aufsichtsratsmitglieder können nicht zugleich Vorstandsmitglieder oder dauernd Vertreter von 
Vorstandsmitgliedern sein. Sie dürfen auch nicht in einem Arbeitsverhältnis zur 
GenossenschaŌ stehen. Nur für einen im Voraus begrenzten Zeitraum kann der Aufsichtsrat 
einzelne seiner Mitglieder zu Vertretern von verhinderten Vorstandsmitgliedern bestellen. In 
dieser Zeit und bis zur erteilten Entlastung dürfen sie wegen ihrer TäƟgkeit im Vorstand keine 
TäƟgkeit als Aufsichtsratsmitglied ausüben. 

(6) Der Aufsichtsrat wählt aus seiner MiƩe einen Vorsitzenden, einen SchriŌführer und deren 
Stellvertreter. Dies gilt auch, sobald sich seine Zusammensetzung durch Wahlen verändert hat. 

(7) Der Aufsichtsrat gibt sich eine GeschäŌsordnung. Ihm steht eine angemessene Vergütung zu. 
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§28 Aufgaben des Aufsichtsrates 
 

(1) Der Aufsichtsrat hat den Vorstand in seiner GeschäŌsführung zu fördern, zu beraten und zu 
überwachen. Die Rechte und Pflichten des Aufsichtsrates werden durch Gesetz und Satzung 
begrenzt. 

(2) Der Aufsichtsrat vertriƩ die GenossenschaŌ gegenüber den Vorstandsmitgliedern. 
(3) Der Aufsichtsrat hat der Mitgliederversammlung über seine TäƟgkeit zu berichten. 
(4) Der Aufsichtsrat kann aus seiner MiƩe Ausschüsse bestellen, insbesondere um seine 

Verhandlungen und Beschlüsse vorzubereiten oder um deren Ausführung zu überwachen. 
(5) Die Mitglieder des Aufsichtsrates und seiner Ausschüsse können ihre Obliegenheiten nicht 

anderen Personen übertragen. Der Aufsichtsrat kann sich zur Erfüllung seiner 
Überwachungspflicht der Hilfe sachverständiger DriƩer bedienen. 

 
§26 Sorgfaltspflicht des Aufsichtsrates 
 

Die Mitglieder des Aufsichtsrates haben bei ihrer TäƟgkeit die Sorgfalt eines ordentlichen und 
gewissenhaŌen Aufsichtsratsmitgliedes einer WohnungsgenossenschaŌ anzuwenden. Sie haben 
über alle vertraulichen Angaben und Geheimnisse der GenossenschaŌ sowie der Mitglieder und 
DriƩer, die ihnen durch die TäƟgkeit im Aufsichtsrat bekannt geworden sind, SƟllschweigen zu 
bewahren. Im Übrigen gilt gemäß §41 GenossenschaŌsgesetz für die Sorgfaltspflicht und 
Vertraulichkeit der Aufsichtsratsmitglieder §34 GenossenschaŌsgesetz sinngemäß. 

 
§27 Sitzungen des Aufsichtsrates 
 

(1) Der Aufsichtsrat hält nach Bedarf Sitzungen ab. Die Sitzungen werden vom Vorsitzenden des 
Aufsichtsrates einberufen und geleitet. Die GeschäŌsordnung triŏ die näheren 
BesƟmmungen. 

(2) Der Aufsichtsrat soll den Vorstand in der Regen zu seinen Sitzungen einladen. Der Vorstand 
nimmt ohne SƟmmrecht an den Sitzungen teil. 

(3) Der Vorsitzende des Aufsichtsrates muss den Aufsichtsrat unverzüglich einberufen, wenn ein 
DriƩel der Mitglieder des Aufsichtsrates oder der Vorstand unter Angabe des Zweckes und der 
Gründe dies verlangen. 

(4) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn mehr als die HälŌe seiner von der 
Mitgliederversammlung gewählten Mitglieder an der Sitzung teilnehmen. Er fasst seine 
Beschlüsse mit der Mehrheit der abgegebenen SƟmmen, bei SƟmmgleichheit gilt der Antrag 
als abgelehnt. 

(5) SchriŌliche und telegrafische Beschlussfassungen des Aufsichtsrates sind nur zulässig, wenn 
kein Mitglied diesem Verfahren widerspricht. 

(6) Über die Beschlüsse sind NiederschriŌen anzuferƟgen, die vom Vorsitzenden und dem 
SchriŌführer zu unterschreiben sind. Die Vollständigkeit und die Verfügbarkeit der 
NiederschriŌen ist sicherzustellen. 

 
§28 Gegenstand der gemeinsamen Beratungen von Vorstand und Aufsichtsrat 
 
Vorstand und Aufsichtsrat beschließen nach gemeinsamer Beratung durch getrennte AbsƟmmung 
außer über die §§11 Abs.2 und Abs.3 genannten Angelegenheiten über 
 

(a) Aufstellung des Bauprogramms und seine zeitliche Durchführung, 
(b) Die Grundsätze über die Vergabe von GenossenschaŌswohnungen und für die Benutzung von 

Einrichtungen der GenossenschaŌ, 
(c) die Grundsätze für die Leistung von Selbsthilfe, 
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(d) die Grundsätze für die Veräußerung von Wohnbauten und unbebauten Grundstücken sowie 
über die Bestellung und Übertragung von Erbbaurechten und Dauerwohnrechten, 

(e) die Grundsätze für die Durchführung von Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 
(f) Betriebsvereinbarungen, 
(g) den Bericht über die gesetzliche Prüfung und die zu treffenden Maßnahmen, 
(h) die Einstellung in und Entnahme aus Ergebnisrücklagen bei der Aufstellung des 

Jahresabschlusses sowie über den Vorschlag zur Verwendung des Bilanzgewinnes oder zur 
Deckung des Verlustes (§38 Abs.2), 

(i) die Vorbereitung aller Vorlagen an die Mitgliederversammlung. 
 
§29 Gemeinsame Sitzungen von Vorstand und Aufsichtsrat 
 

(1) Gemeinsame Sitzungen des Vorstandes und des Aufsichtsrates sollen regelmäßig, mindestens 
vierteljährlich, abgehalten werden. Die Sitzungen werden in der Regel auf Vorschlag des 
Vorstandes vom Vorsitzenden des Aufsichtsrates einberufen und eingeleitet. 

(2) Zur Beschlussfähigkeit der gemeinsamen Sitzung ist erforderlich, dass jedes der Organe für sich 
beschlussfähig ist. Jedes Organ beschließt getrennt Anträge, deren Annahme nicht jedes der 
beiden Organe ordnungsgemäß beschließt, gelten als abgelehnt. Beschlüsse über Aufstellung 
und Änderung der Wahlordnung zur Mitgliederversammlung müssen vom Vorstand 
einsƟmmig gefasst werden. 

(3) Über Beschlüsse der gemeinsamen Sitzungen sind vom SchriŌführer des Aufsichtsrates 
NiederschriŌen anzuferƟgen, die vom Vorsitzenden, dem SchriŌführer und einem 
Vorstandsmitglied zu unterschreiben sind. Die Vollständigkeit und Verfügbarkeit der 
NiederschriŌen ist sicherzustellen. 

 
§30 SƟmmrecht 
 

(1) In der Mitgliederversammlung hat jedes Mitglied eine SƟmme. Das Mitglied soll sein 
SƟmmrecht persönlich ausüben. 

(2) Das SƟmmrecht geschäŌsunfähiger oder in der GeschäŌsfähigkeit beschränkter natürlicher 
sowie das SƟmmrecht von jurisƟschen Personen wird durch ihre gesetzlichen Vertreter, das 
SƟmmrecht von PersonenhandelsgesellschaŌen durch die Vertretung ermächƟgte 
GesellschaŌer ausgeübt. 

(3) Das Mitglied oder sein gesetzlicher Vertreter können schriŌlich SƟmmvollmacht erteilen. Ein 
BevollmächƟgter kann nicht mehr als zwei Mitglieder vertreten. Die BevollmächƟgung von 
Personen, die sich geschäŌsmäßig zur Ausübung des SƟmmrechts erbieten, ist ausgeschlossen. 

(4) Niemand kann für sich oder einen anderen das SƟmmrecht ausüben, wenn darüber Beschluss 
gefasst wird, ob er das vertretene Mitglied zu entlasten oder von einer Verbindlichkeit zu 
befreien ist oder ob die GenossenschaŌ gegen ihn oder das vertretene Mitglied einen 
Anspruch geltend machen soll. 

 
§31 Mitgliederversammlung 
 

(1) Die ordentliche Mitgliederversammlung muss spätestens bis zum 30. Juni jeden Jahres 
staƪinden. 
(a) Zwischen dem Tag der Mitgliederversammlung und dem Tag des Zugangs der schriŌlichen 

MiƩeilung muss ein Zeitraum von mindestens zwei Wochen liegen. 
(2) Der Vorstand hat der ordentlichen Mitgliederversammlung den Jahresabschluss (Bilanz, 

Gewinn- und Verlustrechnung und einen Anhang) nebst den Bemerkungen des Aufsichtsrates 
vorzulegen. Der Aufsichtsrat hat der Mitgliederversammlung über seine TäƟgkeit zu berichten. 

(3) Außerordentliche Mitgliederversammlungen sind, abgesehen von den im 
GenossenschaŌsgesetz oder in dieser Satzung ausdrücklich besƟmmten Fällen einzuberufen, 
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wenn es im Interesse der GenossenschaŌ erforderlich ist. Dies ist besonders dann 
anzunehmen, wenn der Prüfungsverband die Einberufung zur Besprechung des 
Prüfungsergebnisses oder zur Erörterung der Lage der GenossenschaŌ für notwendig hält. 

 
§32 Einberufung der Mitgliederversammlung 
 

(1) Die Mitgliederversammlung wird in der Regel vom Vorsitzenden des Aufsichtsrates einberufen. 
Das gesetzliche Recht des Vorstandes auf Einberufung der Mitgliederversammlung wird 
dadurch nicht berührt. 

(2) Die Einladung zur Mitgliederversammlung erfolgt unter Angabe der Gegenstände der 
Tagesordnung durch eine den Mitgliedern zugegangene schriŌliche MiƩeilung. Weiterhin 
erfolgt die Bekanntmachung in der öffentlichen Presse. 

(3) Die Mitgliederversammlung muss unverzüglich einberufen werden, wenn der zehnte Teil der 
Mitglieder dies in einer von ihnen unterschriebenen Eingabe unter Anführung des Zweckes und 
der Gründe verlangt. Fordert der zehnte Teil der Mitglieder rechtzeiƟg (Abs 4 Satz 2) in gleicher 
Weise die Beschlussfassung über besƟmmte, zur Zuständigkeit der Mitgliederversammlung 
gehörende Gegenstände, so müssen diese auf die Tagesordnung gesetzt werden. 

(4) Beschlüsse können nur über Gegenstände der Tagesordnung gefasst werden. Nachträglich 
können Anträge auf Beschlussfassung gemäß Abs.3, soweit sie zur Zuständigkeit der 
Mitgliederversammlung gehören, aufgenommen werden, wenn sie spätestens drei Tage vor 
der Mitgliederversammlung in der in Abs.2 festgesetzten Form bekanntgemacht worden sind. 
Dasselbe gilt für die Anträge des Vorstandes oder des Aufsichtsrates. Der in der 
Mitgliederversammlung gestellte Antrag auf Einberufung einer außerordentlichen 
Mitgliederversammlung braucht nicht angekündigt zu werden. 

 
§33 Leitung der Mitgliederversammlung und Beschlussfassung 
 

(1) Die Leitung der Mitgliederversammlung hat der Vorsitzende des Aufsichtsrates oder bei seiner 
Verhinderung der stellvertretende Vorsitzende. Sind sie Beide verhindert, so hat ein Mitglied 
des Vorstandes die Versammlung zu leiten. Der Versammlungsleiter ernennt einen 
SchriŌführer sowie die SƟmmenzähler. 

(2) AbsƟmmungen erfolgen nach Ermessen des Versammlungsleiters durch Handheben oder 
Aufstehen. Auf Antrag kann die Mitgliederversammlung mit einfacher Mehrheit beschließen, 
geheim durch SƟmmzeƩel abzusƟmmen, wenn dies auf Antrag eines Mitgliedes mit einem 
Zehntel der abgegebenen SƟmmen beschlossen wird. 

(3) Für die Feststellung, ob ein Beschluss zustande gekommen ist, werden nur die abgegebenen 
SƟmmen gezählt. SƟmmenthaltungen werden nicht berücksichƟgt. Das gleiche gilt, wenn bei 
Wahlen durch SƟmmzeƩel unbeschriebene oder den Wahlvorschlägen nicht entsprechende 
SƟmmzeƩel abgegeben werden. Bei SƟmmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. 

(4) Wahlen erfolgen aufgrund von Einzelwahlvorschlägen, die in der Mitgliederversammlung zu 
machen sind. Es können nur einzelne Personen vorgeschlagen werden, Listenvorschlage sind 
nicht zulässig. 
Wird durch SƟmmzeƩel gewählt, so sind diejenigen gewählt, die mehr als die HälŌe aller 
abgegebenen SƟmmen erhalten haben. Soweit diese Mehrheit in einem Wahlgang nicht 
erreicht wird, kommen die nicht gewählten Personen, auf die SƟmmen enƞallen sind, in der 
Reihenfolge der SƟmmzeƩel, die sie im ersten Wahlgang erhalten haben, erneut zur Wahl. Bei 
dieser Wahl muss der Vorschlag mindestens die zweifache Zahl der noch zu Wählenden 
enthalten. Wenn diese Zahl aus dem vorangegangenen Wahlgang nicht erreicht wird, ist der 
Wahlvorschlag in der Mitgliederversammlung entsprechend zu ergänzen. Gewählt ist auch in 
jedem weiteren Wahlgang nur derjenige, der mehr als die HälŌe aller abgegebenen SƟmmen 
erhalten hat. Erfolgt die Wahl ohne SƟmmzeƩel, so ist über die zu wählenden Personen einzeln 
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abzusƟmmen. Gewählt ist nur derjenige, der mehr als die HälŌe aller abgegebenen SƟmmen 
erhalten hat. Das gilt auch bei einer Wiederwahl. 

(5) Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist eine NiederschriŌ anzuferƟgen. Sie soll 
den Ort und den Tag der Versammlung, den Namen des Vorsitzenden sowie die Art und 
Ergebnisse der AbsƟmmung und die Feststellung des Vorsitzenden über die Beschlussfassung 
enthalten. Bei Wahlen sind die Namen der vorgeschlagenen und die Zahl der auf sie 
enƞallenden SƟmmen anzugeben. Eine Auĩewahrung der SƟmmzeƩel ist nicht erforderlich. 
Die NiederschriŌ ist vom Vorsitzenden und den anwesenden Mitgliedern des Vorstandes zu 
unterschreiben. Die Belege über die Einberufung sind als Anlage beizufügen. Jedem Mitglied 
ist die Einsicht in die NiederschriŌ zu gestaƩen. Die NiederschriŌ ist von der GenossenschaŌ 
aufzubewahren. 

(6) Wird eine Änderung der Satzung beschlossen, die die Erhöhung des GeschäŌsanteils, die 
Einführung oder Erweiterung einer Pflichtbeteiligung mit mehreren GeschäŌsanteilen, die 
Einführung oder Erweiterung der Verpflichtung der Mitglieder zur Leistung von Nachschüssen, 
die Verlängerung der Kündigungsfrist auf eine längere Frist als 2 Jahre oder eine wesentliche 
Änderung des Gegenstandes des Unternehmens betriŏ, so ist der NiederschriŌ außerdem ein 
Verzeichnis der erschienenen oder vertretenden Mitglieder und der Vertreter von Mitgliedern 
beizufügen. 

 
§34 Zuständigkeit der Mitgliederversammlung 
 

(1) Der Zuständigkeit der Mitgliederversammlung unterliegt die Beschlussfassung über 
(a) den Bericht des Aufsichtsrates 
(b) den Bericht über die gesetzliche Prüfung gemäß §59 GenG, 
(c) die Feststellung des Jahresabschlusses (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang), 
(d) die Verwendung des Bilanzgewinns, 
(e) die Deckung des Bilanzverluste, 
(f) die Verwendung der gesetzlichen Rücklagen zum Zwecke der Verlustdeckung, 
(g) die Abberufung von Aufsichtsratsmitgliedern sowie den Widerruf der Bestellung und die 

fristlose Kündigung von Vorstandsmitgliedern, 
(h) die Genehmigung von Richtlinien für GemeinschaŌsleistungen, 
(i) die Festsetzung von Beschränkungen, die die Gewährung von Krediten an denselben 

Schuldner eingehalten werden sollen, 
(j) die BestäƟgung des Ausschlusses von Mitgliedern, 
(k) die Durchführung von Prozessen gegen Mitglieder von Vorstand und Aufsichtsrat, 
(l) die Wahl der BevollmächƟgten zur Vertretung der GenossenschaŌ in Prozessen gegen 

Aufsichtsratsmitglieder, soweit sich die Prozesse aus ihrer TäƟgkeit als 
Aufsichtsratsmitglied ergeben,  

(m) die Änderung der Satzung, 
(n) die Verpflichtung der Mitglieder zur Leistung von weiteren Einzahlungen zur Deckung eines 

Fehlbetrages gemäß §19 Abs.2, 
(o) die Verschmelzung mit einer anderen GenossenschaŌ, die Umwandlung in eine 

AkƟengesellschaŌ oder die Vermögensübertragung auf ein Unternehmen anderer 
Rechtsform, 

(p) die Auflösung der GenossenschaŌ und die Wahl der Liquidatoren, sonsƟge Gegenstände, 
für die die Beschlussfassung durch die Mitgliederversammlung gesetzlich vorgeschrieben 
ist, 

(q) die ZusƟmmung zu der Satzung einer durch Verschmelzung neu gebildeten GenossenschaŌ 
sowie zur Bestellung des ersten Vorstandes und des ersten Aufsichtsrates nach Maßgabe 
von §93 Abs.2 Nr.3 GenG. 
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§35 Mehrheitserfordernisse 
 

(1) Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden mit der Mehrheit der abgegebenen 
SƟmmen gefasst, soweit nicht durch Gesetz oder Satzung eine größere Mehrheit oder weitere 
Erfordernisse besƟmmt sind. 

(2) Beschlüsse der Mitgliederversammlung 
(a) Den Widerruf der Bestellung von Vorstandsmitgliedern und die Abberufung von 

Aufsichtsratsmitgliedern, 
(b) die Änderung der Satzung, 
(c) Beschlüsse gemäß §19 Abs.2, 
(d) die Verschmelzung mit einer anderen GenossenschaŌ oder Vermögensübertragung auf ein 

Unternehmen anderer Rechtsform, 
(e) die Umwandlung der GenossenschaŌ in eine AkƟengesellschaŌ, 
(f) die Auflösung der GenossenschaŌ 
bedürfen zu ihrer GülƟgkeit einer Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen SƟmmen, 
soweit nicht §385 AktG etwas anderes besƟmmt. 

(3) Beschlüsse über die Auflösung, Verschmelzung der GenossenschaŌ sowie über die 
Übertragung ihres Vermögens oder ihrer Umwandlung in eine AkƟengesellschaŌ können nur 
gefasst werden, wenn mindestens die HälŌe aller Mitglieder anwesend ist. Triŏ das nicht zu, 
so ist nach mindestens 2 oder höchstens 4 Wochen eine weitere Mitgliederversammlung 
einzuberufen, die ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Mitglieder mit einer Mehrheit 
von drei Vierteln der abgegebenen SƟmmen beschließen kann. 

(4) Beschlüsse, durch die eine Verpflichtung der Mitglieder zur Inanspruchnahme von 
Einrichtungen oder anderen Leistungen der GenossenschaŌ oder zur Leistung von Sachen oder 
Diensten eingeführt oder erweitert wird, bedürfen einer Mehrheit von mindestens neun 
Zehntel der abgegebenen SƟmmen. 

 
§36 AuskunŌsrecht 
 

(1) Jedem Mitglied ist auf Verlangen in der Mitgliederversammlung vom Vorstand AuskunŌ über 
Angelegenheiten der GenossenschaŌ zu geben, soweit das zur sachgemäßen Beurteilung des 
Grundstandes der Tagesordnung erforderlich ist. Die AuskunŌ hat den Grundsätzen einer 
gewissenhaŌen und getreuen RechenschaŌ zu entsprechen. 

(2) Der Vorstand darf die AuskunŌ verweigern, 
(a) Soweit sie nach vernünŌiger kaufmännischer Beurteilung geeignet ist, der GenossenschaŌ 

einen nicht unerheblichen Nachteil zuzufügen, 
(b) Soweit sich der Vorstand durch die Erteilung der AuskunŌ straĩar macht oder soweit er 

eine gesetzliche, satzungsmäßige oder vertragliche Geheimhaltung verletzen würde. 
(3) Wird einem Mitglied eine AuskunŌ verweigert, so kann es verlangen, dass seine Frage und der 

Grund, aus dem die AuskunŌ verweigert worden ist, in die NiederschriŌ aufgenommen wird. 
 
VII. Rechnungslegung 
 
§37 GeschäŌsjahr und Aufstellung des Jahresabschlusses 
 

(1) Das GeschäŌsjahr läuŌ vom 01. Januar bis zum 31. Dezember. 
(2) Der Vorstand hat dafür zu sorgen, dass das Rechnungswesen und die BetriebsorganisaƟon die 

Erfüllung der Aufgaben der GenossenschaŌ gewährleisten. Die Richtlinien des 
Spitzenverbandes sind zu beachten. 
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(3) Der Vorstand hat nach Ablauf eines jeden GeschäŌsjahres einen Jahresabschluss (Bilanz, 
Gewinn- und Verlustrechnung und einen Anhang) aufzustellen. Der Jahresabschluss muss den 
gesetzlichen VorschriŌen über die Gliederung der Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung 
entsprechen. Die vorgeschriebenen FormbläƩer sind anzuwenden. 

(4) Der Vorstand hat einen Jahresabschluss aufzustellen. Im Jahresabschluss ist die Lage der 
GenossenschaŌ darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild 
vermiƩelt wird. 

(5) Der Jahresabschluss ist mit dem Vorschlag zur Verwendung des Bilanzgewinns oder zur 
Deckung eines Bilanzverlustes unverzüglich nach seiner Aufstellung dem Aufsichtsrat zur 
Prüfung vorzulegen und sodann mit den Bemerkungen des Aufsichtsrates der 
Mitgliederversammlung zuzuleiten. 

 
§38 Vorbereitung der Beschlussfassung über den Jahresabschluss und die Gewinnverwendung 
 

(1) Der durch den Aufsichtsrat geprüŌe Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und 
Anhang) des Vorstandes mit den Bemerkungen des Aufsichtsrates sind spätestens eine Woche 
vor der Mitgliederversammlung in der GeschäŌsstelle der GenossenschaŌ zur Einsicht 
auszulegen oder ihnen sonst zur Kenntnis zu bringen. 

(2) Der Jahresabschluss ist mit den Bemerkungen des Aufsichtsrates sowie dem Vorschlag zur 
Verwendung des Bilanzgewinns oder zur Deckung eines Verlustes und dem Bericht des 
Aufsichtsrates der Mitgliederversammlung zur Beschlussfassung vorzulegen. 

 
VIII. Rücklagen, Gewinnverteilung und Verlustdeckung 
 
§39 Rücklagen 
 

(1) Es ist eine gesetzliche Rücklage zu bilden. Sie ist ausschließlich zur Deckung eines aus der Bilanz 
sich ergebenden Verlustes besƟmmt. 

(2) Der gesetzlichen Rücklage sind mindestens 10 Prozent des Jahresüberschusses abzüglich eines 
Verlustvortrages zuzuweisen, bis die gesetzliche Rücklage 50 Prozent des Gesamtbetrages der 
in der Jahresbilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten erreicht hat. Die gesetzliche Rücklage ist 
bei der Aufstellung der Bilanz zu bilden. 

(3) Im Übrigen können bei der Aufstellung des Jahresabschlusses andere Ergebnisrücklagen 
gebildet werden. 

 
§40 Gewinnverwendung 
 

(1) Der Bilanzgewinn kann unter die Mitglieder als Gewinnanteil verteilt werden, er kann zur 
Bildung von anderen Ergebnisrücklagen verwandt oder auf neue Rechnung vorgetragen 
werden. 

(2) Der Gewinnanteil darf 4 Prozent des GeschäŌsguthabens nicht übersteigen. SonsƟge 
Vermögenvorteile, die nicht als angemessene Gegenleistung für besondere geldwerte 
Leistungen anzusehen sind, dürfen den Mitgliedern nicht zugewendet werden. 

(3) Der Verteilung als Gewinnanteil erfolgt nach dem Verhältnis der GeschäŌsguthaben bei Beginn 
des GeschäŌsjahres, für das der Jahresabschluss aufgestellt ist. Die Gewinnanteile sind 14 Tage 
nach der Mitgliederversammlung fällig. 

(4) Fällige Gewinnanteile werden in der GeschäŌsstelle der GenossenschaŌ ausgezahlt. Der 
Anspruch auf Auszahlung der Gewinnanteile verjährt, wenn sie nicht innerhalb von 2 Jahren 
nach Fälligkeit abgeholt sind. 

(5) Solange ein GeschäŌsanteil nicht voll erreicht ist, wird der Gewinnanteil nicht ausgezahlt, 
sondern dem GeschäŌsguthaben zugeschrieben. Dies gilt auch, wenn das GeschäŌsguthaben 
zur Deckung eines Verlustes vermindert worden ist. 
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§41 Verlustdeckung  
 
Wird ein Bilanzverlust ausgewiesen, so hat die Mitgliederversammlung über die Verlustdeckung zu 
beschließen, insbesondere darüber, in welchem Umfang der Verlust durch Verminderung der 
GeschäŌsguthaben oder Heranziehung der gesetzlichen Rücklage zu beseiƟgen ist. Werden die 
GeschäŌsguthaben zur Verlustdeckung herangezogen, so wird der Verlustanteil nicht nach den 
vorhandenen GeschäŌsguthaben, sondern nach dem Verhältnis der satzungsmäßigen Pflichtzahlungen 
bei Beginn des GeschäŌsjahres, für das der Jahresabschluss aufgestellt ist, berechnet, auch wenn diese 
noch rückständig sind. 
 
IX. Bekanntmachung 
 
§42  
 

(1) Bekanntmachungen werden unter der Firma der GenossenschaŌ veröffentlicht, sie sind gemäß 
§22 Abs.2 und 3 zu unterzeichnen. Bekanntmachungen des Aufsichtsrates werden unter 
Nennung des Aufsichtsrates vom Vorsitzenden und bei Verhinderung von seinem Stellvertreter 
unterzeichnet. 

(2) Bekanntmachungen werden in der MiƩeldeutschen Zeitung in geeigneter Form veröffentlicht. 
 
X. Prüfung der GenossenschaŌ, Prüfungsverband 
 
§43 
 

(1) Zur Feststellung der wirtschaŌlichen Verhältnisse und der Ordnungsmäßigkeit der 
GeschäŌsführung sind die betrieblichen OrganisaƟonen, die Vermögenlage und die 
GeschäŌsführung der GenossenschaŌ nach den BesƟmmungen des GenossenschaŌsgesetzes 
und anderer Gesetze in jedem GeschäŌsjahr zu prüfen. Im Rahmen der Prüfung ist der 
Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung zu prüfen. 

(2) Die GenossenschaŌ wird von dem Prüfungsverband geprüŌ, dem sie angehört.  
(3) Der Prüfungsverband kann auf Antrag der GenossenschaŌ auch Sonderprüfungen 

durchführen. 
(4) Der Vorstand der GenossenschaŌ ist verpflichtet, die Prüfung sorgfälƟg vorzubereiten. Er hat 

den Prüfern alle Unterlagen und geforderten AuŅlärungen zu geben, die für die Durchführung 
der Prüfung benöƟgt werden. Im Übrigen sind für die Prüfung die Richtlinien des 
Spitzenverbandes zu beachten. 

(5) Der Vorstand der GenossenschaŌ hat dem Prüfungsverband den durch die 
Mitgliederversammlung festgestellten Jahresabschluss unverzüglich mit den Bemerkungen des 
Aufsichtsrates sowie dessen Bericht einzureichen. 

(6) Über das Ergebnis der Prüfung haben Vorstand und Aufsichtsrat in gemeinsamer Sitzung 
unverzüglich nach Eingang des Prüfungsberichtes zu beraten. Der Prüfungsverband ist 
berechƟgt an der Sitzung teilzunehmen. Die Organe der GenossenschaŌ sind verpflichtet, den 
Beanstandungen und Auflagen des Prüfungsverbandes nachzukommen. 

(7) Der Prüfungsverband ist berechƟgt, an den Mitgliederversammlungen der GenossenschaŌ 
teilzunehmen und darin jederzeit das Wort zu ergreifen. Er ist daher zu allen 
Mitgliederversammlungen fristgerecht einzuladen. 
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XI. Auflösung und Abwicklung 

 
§44 Auflösung 

 
(1) Die GenossenschaŌ wird aufgelöst: 

(a) durch Beschluss der Mitgliederversammlung,  
(b) durch Eröffnung des Konkursverfahrens, 
(c) durch Beschluss des Gerichtes, wenn die Zahl der Mitglieder weniger als 7 beträgt. 

(2) Für die Abwicklung sind die BesƟmmungen des GenossenschaŌsgesetzes maßgebend.  
 
Diese Satzung ist durch die Mitgliederversammlung vom 22.01.1991 beschlossen worden. Die Satzung 
ist am 27.09.1991 in das GenossenschaŌsregister des Amtsgerichtes Halle/ Saale unter GnR 1024 
eingetragen worden. 
Die Satzung wurde am 29.06.2011 geändert und am 28.08.2012 unter GnR 1024 eingetragen.  
Die Satzung wurde am 25.06.2022 geändert und am 21.11.2022 unter GnR 1024 eingetragen. 
Die Satzung wurde am 21.06.2025 geändert und die Eintragung erfolgt schnellstmöglich. 
 


